
Haushaltssatzung der Samtgemeinde Fürstenau 
für das Haushaltsjahr 2026 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit gel-
tenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Fürstenau in seiner Sitzung am 12.03.2026 
folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
  mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1    der ordentlichen Erträge auf 26.195.300 € 
1.2    der ordentlichen Aufwendungen auf 27.689.400 € 
 
1.3    der außerordentlichen Erträge auf 0 € 
1.4    der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 
 
1.5 Jahresergebnis -1.494.100 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 25.480.300 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 26.108.500 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 749.500 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 3.607.700 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 2.858.200 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 1.195.800 € 
 
2.7 Finanzierungsmittelbestand -1.824.000 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: 
- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 29.088.000 € 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 30.912.000 € 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.858.200 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 13.261.000 € festgesetzt. 
 
 



§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.200.000 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026 wird auf 
 

55 v.H. 
 

der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 
Satz 2 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 50.000 € nicht übersteigen. 
 
 

§ 7 
 
Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG 
ist gegeben, wenn sich Mehraufwendungen ergeben, die im Einzelfall 5 v.H. der Gesamtauf-
wendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches gilt für Mehrauszahlungen in Be-
zug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes. 
 

 
§ 8 

 
Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 
KomHKVO wird auf 1.000.000 € festgelegt 
  
 
 
 
Fürstenau, den 30.04.2026 
 
 
Samtgemeinde Fürstenau 
 
Wübbel 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die nach den §§ 119 Abs. 4 und 120 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG) sowie der §§ 111 NKomVG i.V.m. 15 Abs. 6 des Niedersächsischen Ge-
setzes über den Finanzausgleich (NFAG) erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis 
Osnabrück - Kommunalaufsicht – am 30. April 2026 unter dem Aktenzeichen 
11.3/2025/008936 Ge erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 01. Juni 2026 bis 09. Juni 
2026 nach vorheriger Terminabsprache zur Einsichtnahme in der Samtgemeindeverwaltung 
Fürstenau, Schloßplatz 1, Zimmer 33, 49584 Fürstenau, öffentlich aus. 
 
 
Fürstenau, den 30. April 2026  
 
Samtgemeinde Fürstenau 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Wübbel  

 


